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1 EINLEITUNG

Die Erhard & Stern Real Estate GmbH plant auf dem Grundstück der Czernyring 15 in Heidelberg 
den Neubau von Wohn- und Gewerbebebauung. 

Die RT Consult GmbH wurde vom Bauherrn mit geotechnischen Untersuchungen und der Erstellung 
eines geotechnischen Berichtes beauftragt

2 VERWENDETE UNTERLAGEN UND BESCHREIBUNG DER BAUMAßNAHME

Für die Ausarbeitung des vorliegenden Berichtes standen Grundrisse, Ansichten und Schnitte
(Maßstab M 1:200, ap88 Architekten, o.D.) zur Verfügung.

Konkret handelt es sich bei der Bebauung um zwei Gebäude mit folgenden Merkmalen:

· Gewerbegebäude: Abmessungen ca. 75 ∙ 65 m, 2 Untergeschosse, 7 Obergeschosse 

· Wohngebäude: Abmessungen ca. 67 ∙ 51 m, 7 Obergeschosse 

Die Höhe des Erdgeschossniveaus kommt etwa auf ca. 107 mNN zu liegen, was in etwa dem 
derzeitigen Geländeniveau entspricht. Das 2. UG liegt somit auf ca. 101 mNN. Aufzugsunterfahrten 
reichen vermutlich nochmals etwa 1,5 m tiefer.

3 BESCHREIBUNG DER BAUGRUNDVERHÄLTNISSE 

3.1 Geländebeschreibung und Aufschlussprogramm

Bei dem Baufeld handelt es sich um ein durch die frühere Nutzung geprägtes Gelände zwischen 
dem Czernyring und den Gleisanlagen der DB. Nordwestlich befindet sich die Speyerer Straße bzw. 
die Montpellierbrücke. Der nordwestliche Bereich (Gewerbegebäude) gehörte zum Gelände der 
deutschen Post und ist befestigt (Schwarzdecke und Beton). Teils sind auch noch Reste alter 
Gleisanlagen vorhanden. Das südöstliche Gelände (Wohnbebauung) in überwiegend unbefestigt. 
Hier verläuft eine Straßenrampe vom Bahngelände zum höher gelegenen Czernyring. Südlich 
schließen Betriebsgebäude der DB an.

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse sind 19 Sondierbohrungen ausgeführt worden.
Ursprünglich waren auch gewerbliche Kernbohrungen vorgesehen. Auf Bauherrenwusch wurde auf 
diese verzichtet und durch Sondierbohrungen ersetzt. Die Ermittlung der Dichte und damit die 
Tragfähigkeit des aufgeschlossenen Baugrundes erfolgte durch 9 Sondierungen mit der Schweren 
Rammsonde. Sämtliche Aufschlusspunkte wurden vor der Ausführung der Arbeiten 
kampfmitteltechnisch freigemessen.

Zur Klärung der Wiederverwertbarkeit aus abfall-/umwelttechnischer Sicht wurden 
Deklarationsanalysen (s Abs. 4) durchgeführt. 

Die Lage der Aufschlusspunkte kann dem Lageplan (Anlage 2) entnommen werden. Die Ergebnisse 
der Aufschlüsse sind in Form von Bohrprofilen und Rammdiagrammen in den Schnitten der 
Anlage 3 dargestellt.
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3.2 Bodenverhältnisse

Die im Baufeld angetroffenen Bodenverhältnisse lassen sich in folgende Schichten gliedern:

Mu Mutterboden

A Auffüllungen

Schluff, Ton

Sand, Kies

Im südlichen Grundstücksbereich wurden 10 – 30 cm Mutterbodenüberdeckung angetroffen. 
Ansonsten liegen zunächst meist Auffüllungen vor. Hierbei handelt es sich einerseits um die 
Oberflächenbefestigungen aus Schwarzdecke (16 – 29 cm) und Beton (30 cm), andererseits um 
sandig-kiesige Böden mit unterschiedlichem Feinkorngehalt. Die maximale Auffüllmächtigkeit
beträgt 2 m. Bereichsweise waren aber auch keine Auffüllungen vorhanden, bzw. die Böden waren 
nicht eindeutig als Auffüllung verifizierbar. Im Bereich der BS 4 wurde unmittelbar unter der 
Oberflächenbefestigung eine Holzschwelle mit Teergeruch angetroffen. Es ist daher nicht 
auszuschließen, dass hier noch alte Gleise überbaut wurden.

Im südlichen Bereich (Bohrungen BS 15, BS 16 und BS 17) wurden in den oberen max. 2 m auch 
bindige Böden bestehend aus Tonen und Schluffen angetroffen.

Unterhalb der oben aufgeführten Schichten folgen dann ausschließlich Sande und Kiese, die bis in 
größere Tiefen zu erwarten sind. In den Kiesen sind erfahrungsgemäß auch Steine bis hin zu 
größeren Blöcken (Findlinge) eingelagert. Die Lagerungsdichte der Sande und Kiese ist teilweise 
unterschiedlich. Neben teil locker gelagerten Zonen (DPH 1 und DPH 3) sind auch dichte bis sehr 
dichte Zonen (DPH 11 und DPH 15) vorhanden.

In den Endtiefen der Bohrungen und Sondierungen war i.d.R. kein weiterer Fortschritt festzustellen, 
was u.a. auch auf die erwähnten Steine und Findlinge zurückzuführen ist. 

3.3 Hydrogeologische Verhältnisse

Grundwasser wurde im Rahmen der Erkundung nicht angetroffen. Es ist selbst bei 
Grundwasserhöchstständen (ca. 98,5 mNN, Höchstwert aus der Messstelle 0102/355-0, 
Kurfürstenanlage) noch unterhalb der Aushubsohle zu erwarten und somit ohne Belang.

3.4 Homogenbereiche

Der folgenden Tabelle kann eine Zuordnung in Homogenbereiche (gemäß DIN 18300) entnommen 
werden. Die Bodenkenngrößen der Tabelle 1 sind im Sinne der DIN 1054, die für 
Bemessungszwecke mit entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerten zu beaufschlagen sind. Für das 
Bauvorhaben muss die geotechnische Kategorie GK 3 zugrunde gelegt werden. Der Vollständigkeit 
bzw. Verständlichkeit halber wurden aber auch noch mal die Bodenklassen nach alter DIN 18300 
mit aufgeführt. 
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Tabelle 1: Homogenbereiche

Kenngröße/Eigenschaft Einheit Homogenbereich
1 2 3 4
A

Ortsübliche Bezeichnung - Auffüllungen Schluff, Ton 
(leicht plastisch) Sand Kiese

Anteil Steine/Blöcke/
große Blöcke

max. % 10-20/5/1 0/0/0 5/0/0 10-20/5/1

Dichte t/m³ 1,8 - 2,0 1,8 - 2,0 1,9 – 2,1 1,9 - 2,1

Wichte kN/m³ 18 - 20 17 – 19 8 - 10 11 - 13

Reibungswinkel j‘ ° 30 27,5 - 30 32,5 - 35 35 - 37,5

Kohäsion c‘ kN/m² 2 5 - 10 0 - 5 -

Undränierte 
Scherfestigkeit cu

kN/m² - 10 - 20 10 -

Steifemodul Es,k MN/m² 20 8 - 10 30 - 40 100 - 150

Wassergehalt w % 2 - 15 15 - 35 5 - 15 5 - 10

Plastizität Ip % - 15 - 25 - -

Konsistenz Ic - - 0,5 - 0,7 - -

Lagerungsdichte - locker - locker -
mitteldicht

mitteldicht - sehr 
dicht

Abrasivität - schwach – stark 
abrasiv

nicht – schwach 
abrasiv

schwach – stark 
abrasiv 

schwach – stark 
abrasiv

Organischer Anteil % < 15 - 20 % < 3 % < 1 % < 1 %

Durchlässigkeitsbeiwert 
kf

m/s 1 · 10-5 - 1 · 10-7 1 · 10-7 - 1 · 10-8 1 · 10-3 - 5 · 10-5 1 · 10-3 - 5 · 10-5

Bodengruppe - SE, SW, SU, 
SU*

GI, GW, 

UL, TL SI, SE, SW, SU GI, GE GW

Bodenklasse
(alte DIN 18300)

- 3 - 5 4 3 3 - 5

Bodenklasse
(alte DIN 18301)

- BN 1 - BN 2, 
(BS 1)

BB 1- BB 2
(BS 1)

BN 1 BN 1 
(BS 1 - BS 3)

Gemäß DIN 4149 befindet sich das Untersuchungsgebiet in der Erdbebenzone 0. Die 
Untergrundverhältnisse sind der Geologischen Untergrundklasse R und der Baugrundklasse C 
zuzuordnen.

4 ABFALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN

4.1 Untersuchungsumfang

Die aus den Aufschlüssen gewonnenen Proben aus den vorhandenen Auffüllungen und den 
natürlichen Böden sind als Mischproben nach organoleptischem Befund und bautechnischen 
Gesichtspunkten zusammengestellt und nach den Richtlinien der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
(LAGA) bzw. der baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden)1 sowie nach der 
DepV2 analysiert worden analysiert worden. Das vorhandene Gleisschottermaterial wurde zusätzlich 
auf Herbizide untersucht.

1 Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial 
v. 14. März 2007

2 Deponieverordnung, 2009
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An den vorhandenen Schwarzdecken erfolgten jeweils PAK-Analysen zur Überprüfung des 
Teerpechgehalts.

In der Tabelle der Anlage 4.1 sind die Mischproben sowie der analysierte chemische 
Parameterumfang aufgelistet. In der Anlage 4.2 sind die Ergebnisse der Deklarationsanalysen an 
den Auffüllungen und dem natürlich anstehenden Boden den Zuordnungswerten nach der baden-
württembergischen Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden)1 und der DepV2 gegenübergestellt. Alle 
analytischen Prüfberichte können in der Anlage 4.3 eingesehen werden. 

4.2 Analysenergebnisse und Bewertung

4.2.1 Schwarzdecken

Die Ergebnisse der PAK-Analysen (an den Schwarzdecken werden anhand der relevanten 
Grenzkonzentration von 25 mg/kg beurteilt. Diese Konzentration definiert gemäß RuVA-StB 013 die 
Grenze zwischen pechhaltigem Straßenaufbruch und Ausbauasphalt.

Mit Ausnahme der Schwarzdecke aus der BS 8 sind die untersuchten Schwarzdecken aufgrund der
nachgewiesenen PAK-Gehalte von max. 2 mg/kg als Ausbauasphalt einzustufen und stellen 
demzufolge auch keinen gefährlichen Abfall dar.

In der Schwarzdecke der BS 8 wurde eine PAK-Konzentration von 42 mg/kg nachgewiesen 
weswegen diese pechhaltigen Straßenaufbruch aber in Baden-Württemberg noch keinen 
gefährlichen darstellt. 

4.2.2 Auffüllungen und nat. anstehende Böden 

In der Anlage 4.2 sind die Ergebnisse der Deklarationsanalysen an den Auffüllungen den 
Zuordnungswerten nach der baden-württembergischen Verwaltungsvorschrift (VwV-Boden)1 sowie 
nach der DepV2 gegenübergestellt. 

Für die Bewertung der Analysenergebnisse am Gleisschottermaterial wurden zudem die 
Zuordnungswerte der Herbizide berücksichtigt.

In der folgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Deklarationsanalysen an den Bodenmaterialien 
zusammengefasst.

3 RuVA-StB 01: Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen 
Bestandteilen sowie die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau; Ausgabe 2001/Fassung 2005
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Tabelle 2: Abfalltechnische Einstufungen der Auffüllungen

Misch-

probe

Abfalltechnische 

Einstufung B.-W.1
Grund der 

Einstufung

Abfalltechnische 

Einstufung DepV

Grund der 

Einstufung

MP A1 Einbauklasse Z 0 k. Überschreitungen Deponieklasse DK 0 k. Überschreitungen
MP A2 Einbauklasse Z 0 k. Überschreitungen Deponieklasse DK 0 k. Überschreitungen
MP N1 Einbauklasse Z 0 k. Überschreitungen Deponieklasse DK 0 k. Überschreitungen
MP N2 Einbauklasse Z 0*IIIA Nickel: 20 mg/kg Deponieklasse DK 0 k. Überschreitungen
BS 3

(Gleisschotter)
Einbauklasse Z 1.2 Hexazinon 0,15 µg/l Deponieklasse DK 0 k. Überschreitungen

Alle Böden stellen keinen gefährlichen Abfall dar.

5 BEURTEILUNG DER BAUGRUNDVERHÄLTNISSE

Die Baugrundverhältnisse werden von tragfähigen Sanden und Kiesen geprägt, die nahezu 
automatisch erreicht werden. Die untergeordnet vorhandenen Auffüllungen und bindigen Böden 
kommen entweder ohnehin zum Aushub bzw. sind im südlichen Bereich zu durchgründen.

Grundwasser ist im vorliegenden Fall nicht von Belang.

6 GRÜNDUNG DER GEBÄUDE

6.1 Gewerbegebäude

Im vorliegenden Fall bietet sich eine Gründung auf Einzel- und Streifenfundamenten an, da diese 
automatisch in den dicht gelagerten Kiesen abgesetzt werden können. 

Bei der Festlegung des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes nach EC 7 sind dort sowohl die 
Sicherheit gegen Grundbruch als auch die Setzungen zu beachten.

Tabelle 3a: Gründungsparameter Flachgründung (Streifenfundamente)

Fundamentgröße 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Einbindetiefe ≥ 0,7 m

Bemessungswert der Sohlwiderstandes (EC 7) 490 kN/m² 630 kN/m² 770 kN/m²

aufnehmbarer Sohldruck (DIN 1054-05) 350 kN/m² 450 kN/m² 550 kN/m²

max. Setzungen / Setzungsunterschiede1)
smax = 0,5 cm, 
Ds £ 0,2 cm

smax = 0,9 cm, 
Ds £ 0,5 cm

smax = 1,3 cm, 
Ds £ 0,6 cm

zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes

Sohlreibungswinkel 2) dS,k = 35°
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Tabelle 3b: Gründungsparameter Flachgründung (Einzelfundamente)

Fundamentgröße (a=b) 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Einbindetiefe ≥ 0,7 m

Bemessungswert der Sohlwiderstandes (EC 7) 630 kN/m² 730 kN/m² 900 kN/m²

aufnehmbarer Sohldruck (DIN 1054-05) 450 kN/m² 520 kN/m² 640 kN/m²

max. Setzungen / Setzungsunterschiede1) smax = 0,3 cm, 
Ds £ 0,1 cm

smax = 0,5 cm, 
Ds £ 0,3 cm

smax = 0,9 cm, 
Ds £ 0,5 cm

zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes

Sohlreibungswinkel 2) dS,k = 35°

1) Die angegebenen Setzungsdifferenzen innerhalb eines Gebäudeteils resultieren aus 
Baugrundinhomogenitäten bei voller Ausnutzung des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes
(aufnehmbaren Sohldrucks) und sind auf eine Länge von ca. 10 m innerhalb des betreffenden Bereiches zu 
verstehen.

2) charakteristische Werte

6.2 Wohngebäude

Das Wohngebäude erhält zwar keine Unterkellerung, die tragfähigen Sande werden aber dennoch 
überwiegend ohne aufwendige Zusatzmaßnahmen erreicht. 

Im Bereich der bindigen Böden können die Sande mittels Unterbeton erreicht werden. Somit bietet 
sich ebenfalls eine Gründung auf Einzel- und Streifenfundamenten an, wenngleich sich etwas 
höhere Setzungen wie beim Gewerbegebäude einstellen werden.

Tabelle 4a: Gründungsparameter Flachgründung (Streifenfundamente)

Fundamentgröße 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Einbindetiefe ≥ 0,7 m

Bemessungswert der Sohlwiderstandes (EC 7) 490 kN/m² 630 kN/m² 770 kN/m²

aufnehmbarer Sohldruck (DIN 1054-05) 350 kN/m² 450 kN/m² 550 kN/m²

max. Setzungen / Setzungsunterschiede1)
smax = 0,8 cm, 
Ds £ 0,4 cm

smax = 1,3 cm, 
Ds £ 0,7 cm

smax = 1,6 cm, 
Ds £ 0,8cm

zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes

Sohlreibungswinkel 2) dS,k = 35°
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Tabelle 4b: Gründungsparameter Flachgründung (Einzelfundamente)

Fundamentgröße (a=b) 0,5 m 1,0 m 1,5 m

Einbindetiefe ≥ 0,7 m

Bemessungswert der Sohlwiderstandes (EC 7) 630 kN/m² 730 kN/m² 900 kN/m²

aufnehmbarer Sohldruck (DIN 1054-05) 450 kN/m² 520 kN/m² 640 kN/m²

max. Setzungen / Setzungsunterschiede1) smax = 0,6 cm, 
Ds £ 0,3 cm

smax = 0,9 cm, 
Ds £ 0,5 cm

smax = 1,4 cm, 
Ds £ 0,7 cm

zeitlicher Setzungsverlauf sofort mit Belasten des Baugrundes

Sohlreibungswinkel 2) dS,k = 35°

1) Die angegebenen Setzungsdifferenzen innerhalb eines Gebäudeteils resultieren aus 
Baugrundinhomogenitäten bei voller Ausnutzung des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes
(aufnehmbaren Sohldrucks) und sind auf eine Länge von ca. 10 m innerhalb des betreffenden Bereiches zu 
verstehen.

2) charakteristische Werte

7 AUSFÜHRUNGSHINWEISE

7.1 Baugrube Gewerbegebäude

Die Baugrube wird für das Gewerbegebäude wird etwa 6 – 7 m tief. Theoretisch könnte zu den 
freien Seiten hin frei abgeböscht werden. Unter Ansatz einer zulässigen Neigung von 45° und einer 
Zwischenberme von 3 m Breite würden hier allerdings erhebliche Massen beim Aushub anfallen. Auf 
die Böschungen ist ein Witterungsschutz aufzubringen, damit die Standsicherheit nicht verloren 
geht. An der Böschungskrone ist zudem noch ein lastfreier Streifen von mindestens 1,5 m 
einzuhalten.

Andernfalls sowie an den Seiten zur Montpellierbrücke und dem Czernyring hin, bieten sich 
gebohrte Verbauten an (Bohrpfahlwand, Trägerbohlwand), die mit den Bodenkenngrößen der
Tabelle 1 zu bemessen sind. Insbesondere im Bereich von den Brückenfundamenten werden u.U. je 
nach Gründungstiefe der Fundamente besondere Maßnahmen (hohe Anforderungen hinsichtlich 
Verformungsarmut) zu ergreifen sein.

Gleichwohl welcher Verbau zur Auswahl kommt, ist dieser wegen der zu fordernden 
Verformungsarmut auf erhöhten Erddruck mit den Bodenkenngrößen der Tabelle 1 zu bemessen. 

E  =  
2
3
 E �  + 

1
3
 E �

Im Bereich von den Brückenfundamenten, sofern diese im Einflussbereich des Verbaus liegen, ist 
folgender Ansatz zu empfehlen:

E  =  
1
3
 E �  + 

2
3
 E �
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Die Bohlträger sind in vorgebohrte Löcher zu betonieren. Das Freilegen für den Einbau der 
Verbohlung darf nur in kleinen Abschnitten erfolgen, die Bohlen sind bündig zu hinterstopfen. Sofern 
die Verbohlung im Erdreich verbleibt, ist sie verrottungssicher (z.B. Spritzbetonausfachung)
herzustellen.

Bei den geplanten zwei Untergeschossen muss rückverankert werden und zwar wahrscheinlich mit 
2 Ankerlagen. Die Einleitung der Ankerkräfte ist ab einer Tiefe ³ 3 - 4 m möglich. Für die 
Bemessung der Verpressanker gilt ab dieser Tiefe ein Grenzmantelreibungswert tm = 250 kN/m². 
Für die Anker sind Möglichkeiten zum Nachverpressen vorzusehen. Bei der Positionierung der 
Anker sind die vorhandene Bebauung sowie Kanäle und Leitungen zu beachten. Der Abstand der 
Verpresskörper zu diesen Einrichtungen bzw. zu Fußböden ist ³ 4 m zu wählen. 

Für die Ableitung der Vertikalkräfte aus den Ankerlasten gilt am Fuß der Verbauträger eine 
Mantelreibung qs,k = 150 kN/m², die ab dem Sand-/Kieshorizont anzusetzen ist.

7.2 Baugrube Wohngebäude

Da das Wohngebäude nicht unterkellert wird, bedarf es hier auch keiner nennenswerten Baugrube. 
Der einzige zu betrachtende Bereich wäre allerdings zum Czernyring hin. Je nach Abstand der 
Gebäudeecke könnte auch hier an der nordwestlichen Gebäudeecke zu verbauen sein. Es gelten 
dann die o.g. Angaben.

8 AUSFÜHRUNGSHINWEISE

8.1 Bauwerkshinterfüllung

Für die erforderliche Hinterfüllung der UG-Wände sind verdichtungsfähige Massen zu verwenden 
und auf einen Verdichtungsgrad DPr ≥  100 % zu verdichten (lagenweiser Einbau). Sofern
Fremdmassen erforderlich werden, sind an diese die Anforderungen gem. Tab. 5 zu stellen. Von 
den Aushubmassen sind die anfallenden Sande und Kiese gut geeignet. Steine und Blöcke > 15 cm 
Kantenlänge wären dabei jedoch auszusortieren.

Bei der Bemessung auf Erddruck kann eine Wichte von g ‘ = 20 kN/m³ und ein Reibungswinkel 
j‘ = 32,5° angesetzt werden.

Tabelle 5: Anforderungen an das Hinterfüllmaterial

Feinkornanteil £ 0,063 mm £ 15 %
Größtkorn 45 mm

Bodengruppen nach DIN 18196 GW, GI, GE, GU, SW, SI, SE, SU
Einbauwassergehalt w £ wPr

Schüttmächtigkeit £ 30 cm
Verdichtungsgrad DPr ³ 100 %   

Das Untergeschoss ist gegen Wasser abzudichten (Wassereinwirkungsklasse W1-E). 
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8.2 Angaben zur Ausbildung der Tiefgarage

Wahrscheinlich weise ist beabsichtigt, die Fahrbahn der Tiefgarage zu pflastern. Gemäß RStO ist 
somit auf der Schottertragschicht ein Ev2-Wert von 120 MN/m² nachzuweisen.

Da die anstehenden Kiese vom Grundsatz her gut verdichtbar sind und nach erfolgter Verdichtung           
Ev2-Werte von etwa > 80 MN/m² erwarten lassen, genügt hier eine 25 cm mächtige 
Schottertragschicht. Voraussetzung für das erfolgreiche Verdichten des Kieses ist ein hoher 
Wassergehalt. Wahrscheinlich wird zu Wässern sein.

Da auch das Erdgeschoss des Wohngebäudes als Stellplatzfläche dienen soll, wäre hier ähnlich zu 
verfahren. Weitestgehend ist hier von einer guten Tragfähigkeit auszugehen, so dass eine 25 cm
mächtige Schottertragschicht genügen wird. Dort wo jedoch bindige Böden vorhanden sind (BS 15 
und BS 16), ist unterhalb der 25 cm Schottertragschicht etwa 0,6 m tiefer auszuheben. Auf der 
Aushubsohle ist ein Vlies zu verlegen und anschließend wieder Kies aus dem Aushub vom 
Gewerbegebäude aufzubringen.

9 ANGABEN ZUR VERSICKERUNG

Gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 kommen für Versickerungsanlagen Lockerböden mit einem 
Durchlässigkeitsbeiwert kf = 1 × 10-3 – 1 × 10-6 m/s in Frage.

Die vorhandenen feinkornarmen Sande und Kiese besitzen meist eine Durchlässigkeit von
kf » 5 × 10-5 m/s bis 5 × 10-4 m/s. Diese Böden sind zur Versickerung geeignet. 

10 HINWEISE ZUR AUSHUBENTSORGUNG

Die Entsorgung von Boden- und Bauschuttmaterial wird durch unterschiedliche bundesland- und 
deponiespezifische Vorschriften geregelt. Im Rahmen einer geotechnischen Erkundungsmaßnahme, 
wie sie auch hier durchgeführt wurde, ist jedoch ausschließlich eine umwelt-/abfalltechnischen in-
situ-Untersuchung möglich, die diese unterschiedlichen Vorschriften in manchen Fällen nicht 
vollständig abdecken kann. Mit den Ergebnissen der hier durchgeführten abfalltechnischen 
Untersuchungen ist aber in jedem Fall eine abfalltechnische Voreinstufung der voraussichtlich 
anfallenden Bodenmaterialien möglich, welche als Basis für die Ausschreibung der Entsorgung 
dienen kann.

Derzeitig wird generell von Deponien pro 250 m³ Erdaushub eine Deklarationsanalyse gefordert. 
Baden-württembergische Deponien verlangen für die erste bis zu 500 m³ große Charge 2 Analysen 
und in der Folge alle 300 m³. Hinsichtlich in-situ Untersuchungen werden deponieseits 
unterschiedliche Anforderungen gestellt. 

Bei eher geringen Bodenbelastungen (max. Z 1.2) ist allerdings eine Verwertung des anfallenden 
Bodenaushubs in dieser oder anderen Baumaßnahmen wahrscheinlich. Für diesen Fall ist i.d.R. 
eine Analyse pro angefangene 500 m³ voraussichtlich ausreichend. 
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Generell werden für die Annahme von Bodenmaterial ausschließlich Analysen akzeptiert, die nicht 
älter als ein halbes Jahr bis ein Jahr sind.

Sollte daher eine deponietechnische Entsorgung stattfinden, sind für die spätere konkrete 
Entsorgung der anfallenden Aushubmassen u.U. noch zusätzliche abfalltechnische Untersuchungen 
erforderlich. Dabei stellen baubegleitende Untersuchungen mittels Haufwerksbeprobungen 
(à 250 m³) und nachfolgender Deklarationsanalytik (kombinierter Umfang VwV-Boden und DepV) 
die beste Verfahrensweise dar, da dadurch keine Akzeptanzlücken bzgl. bundesland- und 
deponiespezifischer Vorgaben entstehen.

26. März 2020
rie/th

Dipl.-Ing. Frank Riester 
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